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Zustimmung des urteilsfähigen Kindes zur Adoption 

(Art. 265 Abs. 2 ZGB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der/ die Unterzeichnende 

 

Vorname(n) 

Name 

geboren am  

wohnhaft in  
 
Tochter/Sohn der/des 
(falls bekannt) 

 
Heimatort 

Staatsangehörigkeit 

 

erklärt aus freiem Willen was folgt: 

 

 

Ich gebe die Zustimmung, dass ich von  
(bitte ankreuzen) 

 

meinen Pflegeeltern 

meinem Stiefvater 

meiner Stiefmutter 

 

 

 

adoptiert werde.  
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Wirkung der Adoption 

Ich nehme zur Kenntnis, dass die rechtskräftige Adoption folgende Wirkung hat:  

 

 Ich erhalte die Rechtsstellung eines Kindes des/der Adoptierenden (Art. 267 Abs. 1 ZGB). 

 Das Kindesverhältnis zu meinen leiblichen Verwandten erlischt, im Besonderen auch mein Anspruch 

auf gesetzliche Unterhaltspflicht, das gegenseitige Erbrecht und die Unterstützungspflicht. 

 Das Kindesverhältnis zum Elternteil, der mit dem/der Adoptierenden verheiratet ist, bleibt vorbehalten 

(Art. 264a Abs. 3 ZGB). 

 Ein allfällig bestehendes Besuchsrecht erlischt.  

 Ich habe ein Recht auf Kenntnis meiner eigenen Abstammung (Art. 7 Abs. 1 UN-KRK, Art. 119 Abs. 2 

Ziff. g BV sowie Art. 298c Abs. 1 ZGB). Daher steht es mir zu, meine leiblichen Eltern ausfindig zu 

machen.  

 

 

Ort, Datum  

Unterschrift 
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